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ALLGEMEINER TEIL

1. Kapitel

Grundsätze des sozialistischen Strafrechts der 
Deutschen Demokratischen Republik

Artikel 1

Schutz und Sicherung der sozialistischen 
Staatsordnung und der sozialistischen Gesellschaft

Gemeinsames Interesse der sozialistischen Gesell
schaft, ihres Staates und aller Bürger ist es, den 
zuverlässigen Schutz der Souveränität der Deut
schen Demokratischen Republik und der sozialisti
schen Errungenschaften, des friedlichen Lebens und 
der schöpferischen Arbeit der Menschen, der freien 
Entwicklung und der Rechte jedes Bürgers zu ge
währleisten. Der Kampf gegen alle Erscheinungen 
der Kriminalität, besonders gegen die verbrecheri
schen Anschläge auf den Frieden, auf die Souverä
nität der Deutschen Demokratischen Republik und 
auf den Arbeiter- und Bauern-Staat, ist gemeinsa
me Sache der sozialistischen Gesellschaft, ihres 
Staates und aller Bürger. Der sozialistische Staat 
schützt seine staatlichen, wirtschaftlichen und mili
tärischen Geheimnisse allseitig gegenüber jedermann.

Artikel 2
Grundlagen und Zweck der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

Die sozialistische Gesellschaftsordnung gewähr
leistet, daß in ihr jeder Bürger sein Leben in voller 
Wahrung seiner Würde, seiner Freiheit und seiner 
Menschenrechte in Übereinstimmung mit den Rech
ten und Interessen der sozialistischen Gesellschaft, 
des Staates und seiner Bürger gestalten kann. Wer 
dennoch eine Straftat begeht, hat dafür vor der Ge
sellschaft einzustehen. Die gerechte Anwendung 
des Strafrechts erfordert, daß jede Straftat aufge
deckt und der Schuldige zur Verantwortung gezogen 
wird. Zweck der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
ist es, die sozialistische Staats- und Gesellschafts
ordnung, die Bürger und ihre Rechte vor kriminellen 
Handlungen zu schützen, Straftaten vorzubeugen 
und den Gesetzesverletzer wirksam zu sozialisti
scher Staatsdisziplin und zu verantwortungsbewuß
tem Verhalten im gesellschaftlichen und persönlichen 
Leben zu erziehen.
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